
166 der Beilsgen zu den stenograD~ischen Frotokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über&n Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22. J~nner 

1969 über ein Bundesgesetz , mit dem das 11arkenschutzgesetz 

1953 abgeändert und ergänzt wird 

Für den vorliegenden Gesetzesbeschluß des N8~.:;ionalrates 

"'laren analog die gleichen Er.rl~gungen maßgebend, die zu einer 

Novellierung des Patentgesetzes 1950 (165 der Beilagen) 

führten. EI' dient der Vorbereitung des Beitritts Österreichs 

zum Pariser Unionsvertrag zum Schutz des gewerblichen Eigen­

turns, trägt aufgetretenen verfassungsrechtlichen BederLKen 

Rechnung und berücksichtigt die in der Praxis ge~ronnenen Er­

fahrungen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 

die, gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 5. Feber 

1969 in Verhandlung genommen und einsti!i1Illig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftliche Angelegenheiten den Antrag, der Bundes­

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22c 

J~nner 1969 über ein Bundesgesetz, mit dem das l"1arkenschutz­

gesetz 1953 abge~ndert und erg~nzt wird, wird kein Einspruch 

erhoben. 

Wien, am 5. Feber 1969 

lng. G u gIb erg e I' 

Berichterstatter 
R Ö In e r 

Obmann 
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